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1. Wir nehmen Rücksicht auf andere und begegnen einander anständig. 

2. Im Schulhaus tragen wir unsere Kickboards, Rollerblades und 
Rollbretter. Kinder, die berechtigt sind, mit dem Fahrrad zur Schule zu 
kommen, stellen es in den Velounterstand. Die Fahrzeuge bleiben bis 
Schulschluss parkiert. 

3. Wir betreten das Schulhaus nach dem ersten Läuten. Nach 
Schulschluss verlassen wir das Schulhaus möglichst rasch. 

4. Zum Schulmaterial tragen wir Sorge. Für fahrlässig oder absichtlich 
verursachte Schäden haften die Eltern. 

5. In den Klassenzimmern tragen wir Hausschuhe. 

6. In den Schulhausgängen und im Treppenhaus verhalten wir uns 
während den Unterrichtszeiten ruhig. 

7. Der Pausenplatz darf erst nach den Unterrichtszeiten zum Spielen 
genutzt werden. 

8. Ball- und Wurfspiele finden draussen statt. 

9. In den Pausen bleiben wir auf dem Schulhausareal. Wir halten uns an 
die Pausenplatzordnung. 

10. Der Hauswart gibt nach Schulschluss kein vergessenes Schulmaterial 
heraus.  
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